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Zitat von Seph

Eine solche explizite Festschreibung ist weder nötig noch sinnvoll. Das sieht man schon
daran, dass grundsätzlich Teilzeit in Elternzeit auch bei einem anderen Arbeitgeber (mit
Zustimmung des bisherigen) zu dann natürlich auch anderen Konditionen möglich ist.
Es ist z.B. auch möglich, beim bisherigen Arbeitgeber während der Elternzeit eine ganz
andere Position mit anderer Gehaltsstruktur auszufüllen, wenn sich beide Seiten darauf
einigen.

Daher hat der Gesetzgeber in §15 Abs. 5 BEEG lediglich normiert, dass sich AG und AN
über den Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit innerhalb von vier Wochen zu einigen
haben (z.B. durch zeitlich befristete Ergänzung zum bestehenden Arbeitsvertrag).
Erfolgt eine solche Einigung nicht, greift §15 Abs. 6 i.V.m. §15 Abs. 7 BEEG. Das Entgelt
bemisst sich dann quasi automatisch am Anteil des Stundenumfangs zum bisherigen
Entgelts.

Ich will dem nichtmal widersprechen. Aber Wenn ich das annehme, reduziert sich doch
logischer Weise auch der Anspruch auf sonstige Entgeltbestandteile. Zudem Argument andere
Arbeitgeber, wir streiten dich gar nicht darüber das Vertraglich fast alles möglich ist.

Allerdings beziehen sich auch die Durchführungshinweise der TdL auf die entspreche
Regelungen:
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Soweit während der Elternzeit eine zulässige Teilzeitbeschäftigung bis zu 30 Stunden
wöchentlich ausgeübt wird, erhalten die Teilzeitbeschäftigten das Tabellenentgelt (§ 15
TV-L) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer
indivi- duell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen
Arbeitszeit ver- gleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht (§ 24 Absatz 2 TV-L). Das
Entgelt wird also zeitanteilig bemessen, d. h. es verringert sich grundsätzlich im
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit reduziert wird.
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